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RS UVS Niederösterreich 1992/03/19
Senat-MD-91-149

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1992

Rechtssatz

Der Umstand, ob ein zum Verkehr auf ö/entlichen Straßen zugelassenes Fahrzeug auf einer privaten oder ö/entlichen

Abstell4äche geparkt ist, ist für die gesetzlich vorgeschriebene Begutachtungsverp4ichtung des Zulassungsbesitzers

rechtlich unbedeutend, weil der Ort, an dem das KFZ abgestellt ist, kein Tatbestandselement der gesetzlichen

Verpflichtung im Sinne des §103 Abs1 KFG darstellt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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